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1 WAS IST VERSICHERT? 

 
Versichert ist im Umfang der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der 
nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen (BBR) die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des 
täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren eines Be-
triebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) oder 
einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art 
–, soweit nicht Versicherungsschutz nach Ziff. 4.20 besteht 
– insbesondere  

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus 
der Aufsichtspflicht über Minderjährige);  

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Perso-
nen;  

1.3 als Inhaber 

a. einer oder mehrerer in Europa gelegener Wohnungen 
(bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) ein-
schließlich Ferienwohnung und Ferienhaus. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums.  
 

Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum. 

b. eines in Europa gelegenen selbst genutzten Ein- bzw. 
Zweifamilienhauses; 

c. eines in Europa gelegenen Wochenendhauses; 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich 
zu Wohnzwecken1 verwendet werden, einschließlich 
der zugehörenden Garagen und Gärten sowie eines 
Schrebergartens, fest installierten Wohnwagens, ei-
nes Swimmingpools oder eines Teiches. 

d. von unbebauten Grundstücken in Europa bis zu einer 
Gesamtfläche von 5.000 qm. (Lage / Flurnummer 
muss im Versicherungsschein genannt werden). 

1.4 als Miteigentümer der zum Einfamilienhaus 
(Doppelhaushälfte, Reihenhaus) gehörenden 
Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche 
Zugänge zur öffentlichen Straße, Garagenhöfe, 
Abstellplätze für Abfallbehälter, Wäschetrocken-
platz. 

Zu Ziff. 1.3 und 1.4 gilt:  

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verlet-
zung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den 
oben genannten Eigenschaften obliegen, insbesondere 
Verkehrssicherungspflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen – auch wenn diese Pflichten durch Mietvertrag 
übernommen wurden). 

Für die vorübergehende Benutzung oder Anmietung von 
Wohnungen oder Häusern (nicht Eigentum) im außereuro-
päischen Ausland gilt Ziff. 4.7 dieser Bedingungen. 

                                                                 

1 als ausschließlich zu Wohnzwecken bzw. ausschließlich 
privat gilt auch die berufliche bzw. gewerbliche Nutzung ei-
nes Arbeitszimmers 

1.5 aus der Vermietung von  

a. im Inland gelegenen einzeln vermieteten Wohnräu-
men bzw. von einer Wohneinheit (z.B. Eigentums-
wohnung, Wochenend- / Ferienhaus) oder bis zu ei-
nem Bruttojahresmietwert von 15.000 EUR.  

b. einer im Inland gelegenen Garage.  

Wird die Anzahl oder der Mietbetrag überschritten, so ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorversicherung (Ziff. 4 AHB). 

c. maximal acht Betten an Feriengäste sofern kein Aus-
schank nach dem Gaststättengesetz erfolgt. Bei mehr 
als acht zu vermietenden Betten entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag; 

Nicht mitversichert ist jedoch die Haftpflicht aus der Vermie-
tung von weiteren Objekten, Räumen zu gewerblichen Zwe-
cken; 

1.6 Bei den vorherigen Positionen 1.3 bis 1.5 ist mitver-
sichert die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 
Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 200.000 
EUR je Bauvorhaben.  

Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über 
die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB).  

1.7 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus 
§ 836 Ziff. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand; 

Ebenso gilt zu den vorherigen Positionen 1.3 bis 1.6 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der Unterhaltung einer Photovoltaikan-
lage/Solaranlage sowie Windkraftanlage (auf dem 
Dach eines Einfamilienhauses, der Garage oder des 
Nebengebäudes auf dem Versicherungsgrundstück) 
mitversichert. Der Versicherungsschutz bezieht sich 
auf die Verkehrssicherungspflicht sowie die Einspei-
sung des Stroms in das Netz eines Stromversor-
gungsunternehmens (gilt auch bei einer Gewerbean-
meldung für Einspeisung als Privatperson).  
 

Kein Versicherungsschutz besteht für elektrische Lei-
tungen auf fremden Grundstücken; 

1.8 In Bezug auf die unter Ziff. 1.3 bis 1.8 genannten Ri-
siken gilt die gesetzliche Haftpflicht des Zwangsver-
walters in dieser Eigenschaft mitversichert; 

1.9 aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern 
(auch Elektrofahrräder ohne Anfahrhilfe bis max.    
25 km/h bzw. einer Motorleistung von max.              
250 Watt);  

1.10 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd 
und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahr-
zeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Trai-
ning); 

1.11 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Ge-
brauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwe-
cken oder zu strafbaren Handlungen; 

1.12 aus dem erlaubten Halten und Hüten von zahmen 
Haustieren, gezähmten Kleintieren, wilden Tieren 
(z.B. Schlangen, Spinnen und Frettchen) und Bienen 
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– nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blinden-
hunde, Behindertenbegleithunde und Signalhunde), 
Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren so-
wie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden; 

1.13 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 1.13 die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

a. als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde, 

b. als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Pferde,  

c. als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

d. als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu 
privaten Zwecken,  

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhal-
terhaftpflichtversicherung besteht. 

Zu Ziff. 1.13 a. gilt:  
Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen 
Hunden bleiben gemäß Ziff. 7.6 AHB vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. Sonstige Haftpflichtan-
sprüche der Halter und Eigentümer der Hunde gelten 
mitversichert. 

Zu Ziff. 1.13 b. bis d. gilt:  
Haftpflichtansprüche der Halter und Eigentümer von  
Tieren und Fuhrwerken sind nicht versichert, es sei 
denn, es handelt sich um Personenschäden;  

1.14 aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht, z. 
B. Laborarbeiten einer Fach-, Gesamt-, Hochschule 
oder Universität gelten Sachschäden an Lehrgeräten 
der Fach-, Gesamt-, Hochschule oder Universität als 
mitversichert.  

Die Versicherungssumme ist auf 1.000.000 EUR je 
Versicherungsfall und -jahr begrenzt; 

1.15 aus  der Teilnahme  an Betriebspraktika,  Ferienjobs. 
Der  Ausschluss gem. I. dieser Bedingungen (beruf-
liche, betriebliche Tätigkeit) bleibt bestehen. 

2 MITVERSICHERTE PERSONEN 

Mitversichert ist 

2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

a. des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspart-
ners des Versicherungsnehmers; 

b. ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder); 

c. ihrer volljährigen unverheirateten und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder); solange sie 
sich noch in einer Schul- oder sich innerhalb von 12 
Monaten anschließenden Berufsausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium, 
auch Bachelor und unmittelbar angeschlossenem 
Master, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnah-
men und dergleichen).  

Versicherungsschutz besteht auch, wenn einer Lehre 
unmittelbar ein Studium folgt. 

Bei Ableisten des freiwilligen Wehrdienstes oder Bun-
desfreiwilligendienstes und dergleichen, vor, wäh-
rend oder im unmittelbaren Anschluss an die Berufs-
ausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

d. Sofern mitversicherte Kinder Kraft Gesetz zur Auf-
sicht über eigene minderjährige Kinder verpflichtet 
sind, sind diese ebenfalls mitversichert. 

e. von Au-Pair des Versicherungsnehmers und ver-
gleichbaren, vorübergehend in den Haushalt des Ver-
sicherungsnehmers integrierten Personen ein-
schließlich minderjähriger Übernachtungsgäste (z. B. 
Enkelkinder, Austauschschüler), soweit kein ander-
weitiger Versicherungsschutz besteht. 

f. Darüber hinaus ist die gesetzliche Haftpflicht von in 
häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherten le-
benden Eltern bzw. Großeltern des Versicherungs-
nehmers oder der in Ziff. 2.1 a. genannten Personen 
mitversichert. 

Die Mitversicherung des letztgenannten Personen-
kreises erlischt, wenn die mitversicherten Personen 
in einem Altenpflegeheim leben;  

g. aus der Tätigkeit als vormundschaftlicher bestellter 
Betreuer / Vormund für einen Verwandten 1. Grades. 
Ausgeschlossen sind Vermögensschäden im Rah-
men dieser Tätigkeit. 

h. des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese ent-
sprechend Ziff. 2.1 b. oder c., gemäß den nachfolgen-
den Voraussetzungen: 

 Der Versicherungsnehmer und der mitversi-

cherte Partner müssen unverheiratet sein. 

 Der mitversicherte Partner muss beim Versiche-

rungsnehmer polizeilich gemeldet oder nament-

lich benannt sein. 

 Die Mitversicherung für den Partner und dessen 

Kinder, die nicht auch die Kinder des Versiche-

rungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung 

der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem 

Versicherungsnehmer und dem Partner. 

 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers 

gilt für den überlebenden Partner und dessen 

Kinder Ziff. 2.3 sinngemäß.  

i. für Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder des 
unter Ziff. 2.1 b. und c. aufgeführten Personenkrei-
ses) mit geistiger/körperlicher Behinderung, auch 
wenn diese in einer Pflegeeinrichtung leben; 

j. Schäden durch deliktunfähige Kinder und Personen 

Für Schäden durch den Versicherungsnehmer sowie 
die in Ziff. 2.1 a. bis h. mitversicherten Personen gilt 
vereinbart: 

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähig-
keit berufen, soweit der Versicherungsnehmer dies 
wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialver-
sicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der Ver-
sicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen sei-
ner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige 
Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Ver-
sicherte dieses Vertrages sind, vor. 

Satz 2 gilt für nicht deliktfähige Kinder, für die der Ver-
sicherungsnehmer vorübergehend die Aufsicht über-
nommen hat. 

k. Zu den vorgenannten Sätzen Ziff. 2.1 a. bis h. gilt: 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche der 
mitversicherten Personen und deren Kinder gegen 
den Versicherungsnehmer mit Ausnahme der nach § 
116 Abs. 1 SGB X und § 86 VVG übergegangenen 
Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, 
Träger der Sozialhilfe und privaten Krankenversiche-
rungsträger sowie etwaige übergangsfähige Re-
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gressansprüche von öffentlichen und privaten Arbeit-
gebern und sonstigen Versicherern wegen Personen-
schäden. 
 

Darüber hinaus gelten, abweichend von Ziff. 7.4 und 
7.5 AHB und in Ergänzung zu Ziff. 27 AHB, gesetzli-
che Haftpflichtansprüche der versicherten Personen 
untereinander mitversichert, soweit es sich um Perso-
nenschäden handelt. 
 

Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil 
z. B. die Ehe rechtskräftig geschieden wurde oder Kinder 
volljährig wurden, geheiratet oder ihre Ausbildung beendet 
haben, so besteht Nachversicherungsschutz bis zum 
nächsten Hauptfälligkeit, mindestens aber für 6 Monate. 
Wird bis dahin kein neuer Versicherungsschutz bei der Bay-
erischen beantragt, so entfällt die Nachversicherung rück-
wirkend; 

2.2 Die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Ver-
sicherungsnehmers beschäftigten Personen gegen-
über Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für 
Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung Haus oder Garten betreuen oder 
den Streudienst versehen. 

2.3 Vertragsfortsetzung nach dem Tod der Versiche-
rungsnehmerin/des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetrage-
nen Lebenspartner des Versicherungsnehmers 
und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Ver-
sicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versi-
cherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfällig-
keitstermin fort.  

Wird die nächste Beitragsrechnung durch einen der 
vorgenannten Mitversicherten eingelöst, so wird die-
ser Versicherungsnehmer. 

3 KRAFT-, LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE 

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besit-
zers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeuges wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden. 

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden 

3.1 aus Besitz und Führen von Wassersportfahrzeugen 
(z. B. privat genutzte eigene oder fremde Schlauch-, 
Ruder- oder Paddelboote, Surfbretter (auch Wind-
surfbretter) sowie geliehene Segelboote).  

Ausgenommen sind eigene Segelboote und eigene 
oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – 
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsät-
zen.  
 
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch 
von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, 
soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis er-
forderlich ist.  
 

Schäden an den eigenen und fremden Fahrzeugen 
bzw. Surfbrettern bleiben ausgeschlossen; 

3.2 aus Besitz und Führen von ferngelenkten Land- und 
Wassermodellfahrzeugen; 

3.3 aus dem Besitz und dem Gebrauch von Flugmodel-

len, unbemannten Ballonen und Drachen (auch so-
weit diese versicherungspflichtig sind), 

a. die weder durch Motoren noch durch Treibsätze an-
getrieben werden und 

b. deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt; 

3.4 aus dem Besitz und der Verwendung von Kitesurf-
brettern; 

3.5 aus dem Gebrauch von 

a. nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
renden Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rück-
sicht auf eine Höchstgeschwindigkeit; 

b. motorgetriebenen Kinderfahrzeugen, Rollstühlen, 
Golfwagen, Aufsitzrasenmähern, Schneeräumgerä-
ten und sonstigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
mit nicht mehr als 20 km/h; 

c. Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h  

Zu Ziff. 3.5. b. und c. gilt: 

Die Mitversicherung entfällt sofern für das Fahrzeug eine 
Zulassungs- und / oder Versicherungspflicht besteht.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaub-
nis hat.  

3.6 Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht als Füh-
rer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahr-
zeugs wegen Schäden, die auf einer Reise im euro-
päischen Ausland eintreten, soweit nicht oder nicht 
ausreichend aus einer für das Fahrzeug abgeschlos-
senen Haftpflichtversicherung Deckung besteht, mit-
versichert (sog. Mallorca-Deckung). 

a. Als Kraftfahrzeuge gelten: 

 Personenkraftwagen, 

 Krafträder, 

 Wohnmobile bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Be-
förderung von nicht mehr als 9 Personen (einschließ-
lich Führer) bestimmt sind.  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohn-
wagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern. Für diese 
Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB 
und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 

b. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird. 

c. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
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Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der 
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das Fahr-
zeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer 
durch alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug si-
cher zu führen.  

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. 

d. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus ei-
nem bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsver-
trag, so gilt der Versicherungsschutz dieser     Privat-
Haftpflichtversicherung im Anschluss an die beste-
hende Kfz-Haftpflichtversicherung.  

4 DECKUNGSERWEITERUNGEN 
 

Eigentum und Miete 

4.1 Mietsachschäden an gemieteten Wohnräumen 
und Gebäuden 

Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – im Rah-
men der im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungssumme die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-
gung von zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, ge-
pachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Woh-
nungen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

a. wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger 
Beanspruchung; 

b. wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- 
und Warmwasseraufbereitungsanlagen sowie an 
Elektro- und Gasgeräten; 

c. wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungs-
nehmer hiergegen besonders versichern kann; 

d. die unter Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadener-
zeugnissen fallenden Rückgriffsansprüche. 

(Anmerkung: Der Text des Feuerregressverzichtsab-
kommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

4.2 Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in 
Ferienunterkünften (Inventar) 

Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von bewegli-
chen Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar, Heimtexti-
lien, Geschirr) in Ferienunterkünften (Ferienwohnung/-
haus, Hotelzimmer). 

Ausgeschlossen bleiben 

a. Schäden an Sachen, die den versicherten Personen 
für mehr als 3 Monate überlassen wurden; 

b. Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe 
der versicherten Personen dienen; 

c. Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermä-
ßige Beanspruchung; 

d. Vermögensfolgeschäden;  

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen 
der in diesem Vertrag vereinbarten Versicherungssumme 
auf 10.000 EUR je Schadenereignis begrenzt. 

4.3 Abwassersachschäden 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – 

Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 
Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des 
Straßenkanals. 

4.4 Allmählichkeitsschäden 

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachscha-
den, der entsteht durch allmähliche Einwirkung der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

4.5 Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inan-
spruchnahme) 

a. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öf-
fentlich- rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG), soweit während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrages schadenverur-
sachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und be-
stimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder die 
sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließ-
lich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler die-
ser Erzeugnisse zurückzuführen ist.  
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwick-
lungsrisiko).  
 
Umweltschaden ist eine 

 Schädigung von geschützten Arten und natürli-
chen Lebensräumen, 

 Schädigung von Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

 Schädigung des Bodens. 

b. Nicht versichert sind 

1) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich die se 
gegen die Personen (Versicherungsnehmer o-
der einen Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen; 

2) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 

 die durch unvermeidbare, notwendige oder 
in Kauf genommene Einwirkungen auf die 
Umwelt entstehen; 

 für die der Versicherungsnehmer aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag (z. B. 
Gewässerschaden-Haftpflichtversiche-
rung) Versicherungsschutz hat oder hätte 
erlangen können. Ausnahme siehe unter 
Abschnitt e. 

c. Versicherungsschutz wird für versicherte Kosten im 
Rahmen der beantragten Versicherungssumme ge-
währt, maximal bis 15.000.000 EUR je Schadenereig-
nis. Die Versicherungssumme steht einmal pro Versi-
cherungsjahr zur Verfügung. 

Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und Ziff. 
4.7 dieser Bedingungen im Umfang dieses Versiche-
rungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 
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Versicherungsfälle. Versicherungsschutz besteht in-
soweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch für Pflich-
ten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungs-
gesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben ge-
nannten EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

d. Mitversichert gelten Behältnisse zur Lagerung ge-
wässerschädlicher Stoffe, die zur Versorgung des je-
weils versicherten Risikos dienen, bis zu einem Ge-
samtfassungsvermögen von 10.000 l. Evtl. zusätzlich 
bestehende Versicherungen gehen diesem Versiche-
rungsschutz vor. Alle darüber hinausgehenden Anla-
gen gelten nur versichert, wenn sie im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen aufgeführt und mit ei-
nem Tarifbeitrag versehen sind. 

e. Versicherungsschutz besteht für Handlungen oder 
Zustände, die während der Vertragslaufzeit eingetre-
ten sind, bzw. für Ansprüche, die binnen eines Jahres 
nach Vertragsende erhoben wurden. 

Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versiche-
rungsschutz im Rahmen einer betrieblichen Versiche-
rung besteht. Ausgeschlossen sind Schäden an eige-
nen, gemieteten, gepachteten oder sonst vertraglich 
in Besitz genommenen Grundstücken einschließlich 
der Gewässer und dortiger Biodiversität. 

4.6 Gewässerschäden 

a. Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des 
Vertrages, wobei Vermögensschäden als Sachschä-
den behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittel-
bare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der 
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe. 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die 
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden 

1) als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks 
gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbst-
genutzten Risikos (Postanschrift) bis zu einem 
Gesamtfassungsvermögen von    10.000 Litern. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist, dass bei dem Tank die Prüfung gemäß ge-
setzlicher Vorschriften durchgeführt wird und 
dabei festgestellte Mängel unverzüglich besei-
tigt werden. Bei unterirdischen Tanks gilt als 
Voraussetzung zusätzlich, dass eine akusti-
sche und optische Leckanzeige vorhanden ist; 

2) als Inhaber von Kleingebinden bis 100 l/kg je 
Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungs-
vermögen aller Gebinde bis 500 l/kg; 

3) als Inhaber einer privat genutzten Abwasser-
grube ausschließlich für häusliche Abwässer 
ohne Einleitung in ein Gewässer.  

Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen gehen 
diesem Versicherungsschutz vor. Alle darüber hin-
ausgehenden Anlagen gelten nur versichert, wenn sie 
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen auf-
geführt und mit einem Tarifbeitrag versehen sind.  

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.  

Mitversichert sind die Personen, die der Versiche-
rungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
ung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass 
sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch ge-
nommen werden.  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des 
SGB handelt.  

b. Versicherungsleistungen 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der bean-
tragten Versicherungssumme gewährt (gleichgültig, 
ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden). Für 
die in Ziff. 4.7 a. dieser Bedingungen genannten An-
lagen gilt die Versicherungssumme bis maximal 
15.000.000 EUR je Schadenereignis. 

c. Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung o-
der Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt 
es bei der Regelung der AHB. 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Einheitsversicherungssumme 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 
nicht als Weisung des Versicherers. 

d. Vorsätzliche Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben. 

e. Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversiche-
rung – finden keine Anwendung. 

f. Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Auf-
ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundes-
republik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

g. Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB – 
auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder 
eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Ver-
sicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungs-
widrig aus der Anlage (gemäß Ziff. 4.7.a. 1) bis 3) die-
ser Bedingungen) ausgetreten sind. Dies gilt auch bei 
allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen.  

Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wie-
derherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des 
Schadens bestand.  
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Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.  

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (Ziff. 
4.7.a. 1) bis 3) dieser Bedingungen) selbst.  

Freizeit 

4.7 Auslandsschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen die bei einem  unbegrenzten  Auslandsauf-
enthalt  innerhalb Europas sowie einem sonstigen vorüber-
gehenden Auslandsaufenthalt bis zu fünf Jahren eingetre-
ten sind. 

Hierunter fällt auch die gesetzliche Haftpflicht aus der vo-
rübergehenden Benutzung oder Anmietung von im Ausland 
gelegenen Wohnungen und Häusern der in Ziff. 1.3 dieser 
Bedingungen genannten Objekte.  

Ausgeschlossen bleibt das in außereuropäischen Ländern 
gelegene Eigentum. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist.  

Hat der Versicherungsnehmer durch behördliche Anord-
nung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf-
grund seiner im Umfang dieses Vertrages versicherten ge-
setzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt die Bayerische 
dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis 
zur Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis-
tende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution 
höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geld-
buße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schaden-
ersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfal-
len ist. 

4.8 Privates und ehrenamtliches Schlüsselverlustri-
siko 

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
aus dem Abhandenkommen von privaten sowie im Rahmen 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß Ziff. 4.20 erhaltenen 
Schlüsseln, z. B. Verlust des Schlüssels einer gemieteten 
Wohnung, eines Hotelzimmers (auch General-/ Haupt-
schlüssel für eine zentrale Schließanlage) oder Vereins-
schlüssel, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben. Codekarten werden Schlüsseln 
gleichgesetzt. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen (auch 
Umprogrammieren) sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloß) und ein Objektschutz bis zu 14 
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Ver-
lust des Schlüssels festgestellt wurde. 

a. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 
Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 
Einbruch). 

b. Ausgeschlossen bleiben bei Wohnungseigentümern 
die Kosten für die Auswechselung der im Sonderei-
gentum stehenden Schlösser (Eigenschaden).  

c. Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust 
von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist auf        

50.000 EUR je Schadenereignis begrenzt.  

Die Regelung zum Verlust von beruflichen, dienstlichen und 
amtlichen Schlüsseln kann Ziff. 4.18 entnommen werden.  

4.9 Schäden aus dem Gefälligkeitsverhältnis 

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand eines Scha-
dens aus dem Gefälligkeitsverhältnis, sofern der Versiche-
rungsnehmer dieses wünscht und ein anderer Versicherer 
nicht leistungspflichtig ist.  

Regressansprüche gegenüber schadenersatzpflichtigen 
Dritten wegen seiner Aufwendungen behält sich der Versi-
cherer ausdrücklich vor, sofern die Dritten nicht Versicherte 
dieses Vertrages sind. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen 
der in diesem Vertrag vereinbarten Versicherungssumme 
auf 100.000 EUR je Schadenereignis begrenzt.  

Es gilt eine Selbstbeteiligung von 150 EUR je Schadenfall. 

4.10 Obhutsschäden 

a. Mitversichert gilt die Beschädigung oder die Vernich-
tung von fremden beweglichen Sachen, auch wenn 
diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, ge-
liehen wurden oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind, mitversichert.  

Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR bei ei-
ner Selbstbeteiligung in Höhe von 150 EUR.  

Für Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in 
Ferienwohnungen (Inventar) gelten die unter Ziff. 4.2 
genannten Bestimmungen und Summen. 

b. Mitversichert ist zudem die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Abhandenkommen (Wegnahme durch Dritte) 
fremder beweglicher Sachen bis zu einer Entschädi-
gungsgrenze von 5.000 EUR, bei einer Selbstbeteili-
gung in Höhe von 250 EUR. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 
der Schadenfall bei der Polizei gemeldet wurde. Der 
Versicherer kann hierzu ein entsprechendes Protokoll 
anfordern.  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Bar-
geld und Wertsachen.  

c. Der Versicherungsschutz erstreckt sich darüber hin-
aus auch auf elektrische medizinische Geräte (z.B. 
24-Stunden-EKG-Gerät, 24-Stunden-Blutdruckmess-
gerät, Dialysegerät, Reizstromgerät – nicht Hilfsmittel 
wie Hörgeräte, Unterarmgehstützen, Krankenbett 
und dgl.), die dem Versicherten zu Diagnosezwecken 
oder zur Anwendung überlassen werden, soweit kein 
anderer Versicherer leistungspflichtig ist.  

Für die vorgenannten Geräte entfällt die zeitliche Be-
grenzung von 3 Monaten. 

4.11 Be- und Entladeschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Halter eines Pkw wegen Schäden, die 
beim Be- oder Entladen seines Pkw verursacht wurden.  

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen 
der in diesem Vertrag vereinbarten Versicherungssumme 
auf 5.000 EUR je Schadenereignis begrenzt 

Die Selbstbeteiligung hierfür beträgt 250 EUR. 

4.12 Segelboote 

Abweichend von Ziff. 3 besteht Versicherungsschutz auch 
für Schäden, die durch den Besitz und Gebrauch von eige-
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nen Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eisse-
gelschlitten, Strandsegler) mit einer Segelfläche bis maxi-
mal 15 qm. 

4.13 Elektronischer Datenaustausch/ Internetnutzung 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus der privaten 
Nutzung von Internet oder E-Mail, wie dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. 
B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, auch 
wenn es sich um Schäden handelt aus 

a. der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere 
Schadprogramme; 

b. der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie 
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 
Daten bei Dritten, und zwar wegen 

 sich daraus ergebender Personen- und Sach-
schäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rungen, sowie 

 der Kosten zur Wiederherstellung der veränder-
ten Daten bzw. Erfassung/korrekten Speiche-
rung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

c. der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch. 

Mitversichert gelten – abweichend von Ziff. 7.10 AHB – der-
artige Schäden auch im Ausland.  

Für Abschnitt a. bis c. gilt: 
 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. 
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. 
worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. 
Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 
Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenhei-
ten). 
 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abwei-
chend von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften so-
wie von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen her-
beigeführt haben. 
 

Die Deckungssumme beträgt 15.000.000 EUR und stellt zu-
gleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.  

4.14 Forderungsausfalldeckung 

Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreck-
baren Forderungen gegenüber Dritten gilt Folgendes: 
 

a. Die Bayerische gewährt dem Versicherungsnehmer 
und der/den versicherten Person/en Versicherungs-
schutz für den Fall, dass eine versicherte Person 
während der Wirksamkeit der Versicherung von ei-
nem Dritten geschädigt wird und die daraus entstan-
denen Schadenersatzforderungen gegen den Schä-
diger festgestellt worden sind und nicht durchgesetzt 
werden können. Inhalt und Umfang der Schadener-
satzansprüche richten sich in entsprechender An-
wendung nach dem Deckungsumfang der Privathaft-
pflichtversicherung dieses Vertrages. 
 

Voraussetzung für die Gewährung des Versiche-
rungsschutzes ist, dass der titulierte Schadensersatz-
anspruch mindestens 1.000 EUR beträgt. 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ver-
zugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsver-
folgung, Forderungen aufgrund eines gesetzlichen   
oder vertraglichen Forderungsübergangs sowie für 
Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berech-
tigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel 
nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt 
wurden. 

Nicht versichert sind Forderungsausfälle aus Schä-
den, die in ursächlichem Zusammenhang mit Nuk-
lear- und genetischen Schäden, Krieg, Aufruhr, inne-
ren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben ste-
hen. 
 

Ausgeschlossen bleiben außerdem Forderungsaus-
fälle, die der Schädiger im Rahmen seiner beruflichen 
oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat. 

b. Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schaden-
verursacher, der ausweislich des rechtskräftig voll-
streckbaren Urteils vom Versicherungsnehmer bzw. 
der/den mitversicherten Person/en wegen eines Haft-
pflichtschadens auf Leistung von Schadenersatz in 
Anspruch genommen wurden. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum 
Vertrag vereinbarten Deckungssumme für Personen- 
und Sachschäden bis maximal 3.000.000 EUR für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

c. Der Versicherungsnehmer erhält die Entschädi-
gungsleistung auf Antrag. Er hat der Bayerischen 
eine Schadenanzeige zuzusenden. Er ist verpflichtet, 
wahrheitsgemäße und ausführliche Angaben zum 
Haftpflichtschaden zu machen und alle Tatumstände, 
welche auf den Haftpflichtschaden Bezug nehmen, 
mitzuteilen. Die Bayerische kann den Versicherungs-
nehmer auffordern, weitere für die Beurteilung des 
Haftpflichtschadens erhebliche Schriftstücke einzu-
senden. 

d. Bei Verstoß gegen die in Position c. genannten Ob-
liegenheiten kann der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz  nach  Maßgabe  der Ziff. 26 
AHB verlieren. 

e. Die Leistungspflicht der Bayerischen tritt ein, wenn 
der Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-
cherte/n Person/en gegen den Dritten vor einem Ge-
richt eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union,   
Norwegens, der Schweiz, Liechtensteins oder Islands 
ein rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines 
Haftpflichtschadens erstritten haben und Vollstre-
ckungsversuche gescheitert sind. 

1) Rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil im Sinne 
dieser Bedingungen ist auch ein Versäumnis- 
oder Anerkennungsurteil, ein Vollstreckungs-
bescheid oder gerichtlicher vollstreckungsfähi-
ger Vergleich oder notarielles Schuldaner-
kenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der 
hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich der 
sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesam-
tes Vermögen unterwirft. 

2) Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
eine Zwangsvollstreckung (Sach- oder Forde-
rungspfändung) nicht oder nicht zur   vollen Be-
friedigung des Schadenersatzanspruchs ge-
führt hat oder eine selbst teilweise Befriedigung 
wegen nachgewiesener Umstände aussichts-
los erscheint, zum Beispiel weil der Dritte in den 
letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versiche-
rung abgegeben hat  oder ein gegen den scha-
denersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes 
Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren 
nicht zur vollen      Befriedigung geführt hat oder 
ein solches Verfahren mangels Masse abge-
lehnt wurde. 
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f. Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat 
der Versicherungsnehmer der Bayerischen das Voll-
streckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzu-
legen, aus dem sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosig-
keit) der Zwangsvollstreckung ergibt bzw. die Um-
stände durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzu-
weisen, aus denen sich die Aussichtslosigkeit der 
(teilweisen) Befriedigung ergibt. 

g. Die Bayerische ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn 
der Nachweis der gescheiterten Vollstreckung er-
bracht ist 

h. Nicht versichert sind Ansprüche des Versicherungs-
nehmers beziehungsweise der versicherten Per-
son/en, für die ein Sozialversicherungsträger bezie-
hungsweise Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist. 

i. Leistungen aus einer für den Versicherungsnehmer 
beziehungsweise die versicherte/n Person/en beste-
henden Schadenversicherung (zum Beispiel Hausrat-
versicherung) oder für den Dritten bestehenden Pri-
vat- Haftpflicht- bzw. Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung sind zunächst geltend zu machen. Decken 
die Leistungen aus jenen Verträgen den gesamten 
Schadenersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
bzw. der versicherten Person/en nicht ab, leistet die 
Bayerische nach der Maßgabe dieser Bedingungen 
den Restanspruch aus diesem Versicherungsvertrag. 

j. Der Versicherungsnehmer beziehungsweise die ver-
sichert/n Person/en ist/sind verpflichtet, seine/ihre 
Ansprüche gegen den Dritten bei der Regulierung des 
Schadens in Höhe der Entschädigungsleistung an die 
Bayerische abzutreten. Hierfür ist eine gesonderte 
Abtretungserklärung abzugeben und die vollstreck-
bare Ausfertigung des Titels herauszugeben. Der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte/n Per-
son/en hat/haben bei der Umschreibung des Titels 
mitzuwirken. 

Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte her-
leiten. 

k. Prozesskosten 

Prozesskosten, die aufgrund der gerichtlichen Durch-
setzung des Schadenersatzanspruchs entstehen, 
sind nur dann mitversichert, wenn und soweit die ver-
sicherte Person ein ganz oder teilweise klagestattge-
bendes Urteil erwirkt und es sich bei den insoweit an-
fallenden Prozesskosten ausschließlich um Prozess-
kosten für den eigenen Prozessbevollmächtigten o-
der um Gerichtskosten, die die versicherte Person als 
ganz oder teilweise obsiegende Klägerin gem. § 58 
Abs. 2 GKG (Gerichtskostengesetz) gegenüber der 
Gerichtskasse zu leisten hat, handelt. 

Kosten, die dem Gegner (Schädiger) entstanden 
sind, sind nicht versichert, und zwar auch dann nicht, 
wenn diese Kosten im Rahmen der Kostenfestset-
zung oder Kostenangleichung berücksichtigt oder an-
derweitig ausgeglichen wurden. 

Die Kosten, welche infolge eines Kostenfestset-
zungs- bzw. Ausgleichungsverfahren rechtskräftig 
festgestellt worden sind, werden insgesamt bis zu ei-
nem Betrag von 15.000 EUR entschädigt. (insge-
samt für alle Instanzen).  

 

Leistungsversprechen 

4.15 Abweichungen gegenüber den GDV-
Musterbedingungen 

Die Bayerische garantiert, dass die dieser Privat-Haftpflicht-
versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
und Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversi-

cherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers von den durch den Gesamtverband der Versiche-
rungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils 
aktueller Stand – abweichen. 

4.16 Innovationsgarantie 

Werden die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde 
liegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des Ver-
sicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so 
gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch 
für diesen Vertrag. 

4.17 Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die vereinbarten Ver-
sicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung, 
maximal bis 15.000.000 EUR.  
 

Berufliche und ehrenamtliche Tätigkeit 

4.18 Berufliches, dienstliches und amtliches Schlüs-
selverlustrisiko 

Mitversichert ist der Verlust von im Rahmen einer berufli-
chen, dienstlichen oder amtlichen Tätigkeit erhaltenen 
Schlüsseln.  

Es gelten dann die unter Ziff. 4.8 genannten Bestimmungen 
und Summen für das Schlüsselverlustrisiko.  

Nicht versichert ist der Verlust von Schlüsseln zu  

a. Gebäuden, die Versicherte im Ganzen für eigene ge-
werbliche, betriebliche oder freiberufliche Zwecke 
nutzen oder besitzen bzw. besaßen oder genutzt hat-
ten;  

b. Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen, de-
ren Betreuung (z. B. Verwaltung, Bewachung, Objekt-
schutz) Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder 
beruflichen Tätigkeit eines Versicherten ist oder war. 

Die Regelung zum Verlust von privaten und ehrenamtlichen 
Schlüsselverlustrisiko kann Ziff. 4.8 entnommen werden. 

4.19 Tagesmutter / Tageseltern / Babysitter 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der erlaubten 
Tätigkeit als Tagesmutter (Tageseltern oder Babysitter), 
insbesondere der sich daraus ergebenden Aufsichtspflicht 
für bis zu 6 Kinder. Versicherungsschutz besteht auch 
dann, wenn es sich bei dieser Tätigkeit um eine Berufsaus-
übung handelt.  

Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in 
Betrieben und Institutionen, z. B. Kindergärten, Kinderhor-
ten oder Kindertagesstätten.  

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der 
Tageskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Er-
langt das Tageskind Versicherungsschutz aus einem ande-
ren fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt in-
soweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.  

Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleis-
tung im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.  

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung der AHB – 
auch Haftpflichtansprüche der Tageskinder gegenüber den 
Tageseltern und deren eigenen Kindern wegen Personen-
schäden. 

4.20 Ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht ho-
heitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen 
Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. 
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Hierunter fällt z. B. die Mitarbeit 

a. in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, 
Kirchen- und Jugendarbeit; 

b. in Vereinen, Bürgerinitiativen,  Parteien  und    Inte-
ressenverbänden; 

c. bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Mu-
sikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig     orga-
nisierten Gruppen. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins-   oder 
Betriebs-Haftpflichtversicherung), entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. 

Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

a. öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Lai-
enrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der frei-
willigen Feuerwehr; 

b. wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit berufli-
chem Charakter wie z. B. als Betriebs- und Personal-
rat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 
40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) BGB. 

4.21 Nebentätigkeiten 

In Ergänzung zu den zugrundeliegenden Vertragsbedin-
gungen gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus selbstständigen Nebentätigkeiten mitversi-
chert. 

a. Soweit es sich handelt um: 

1) Alleinunterhalter, 

2) Annahmestellen für Sammelbesteller, 

3) Änderungsschneiderei, Stickerei, 

4) Daten- und Texterfassung, 

5) Fotografen, 

6) Friseure, 

7) Handel mit Haushaltsreinigungsmitteln, -waren, 
-geräten sowie Geschirr, 

8) Kosmetikhandel (ohne Herstellung), 

9) Kunsthandwerker, Töpfer, 

10) Lehrer (nebenberuflich), z. B. Musiklehrer, 
Sprachlehrer), 

11) Markt- und Meinungsforschung, 

12) Souvenirhandel, Schmuckhandel, 

13) Tierbetreuung, 

14) Übersetzer (Vermögensschäden durch Berufs-
versehen sind nicht mitversichert – siehe hierzu 
auch Ausschluss in Abs. d. 2). 

b. Mitversichert gelten auch besonders beantragte und 
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen do-
kumentierte Nebentätigkeiten. Versichert ist die ge-
setzliche Haftpflicht der im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen genannten Person aus der dort 
beschriebenen selbstständigen Nebentätigkeit sowie 
den sich daraus ergebenden Eigenschaften, Rechts-
verhältnissen und Tätigkeiten. 

c. Voraussetzungen für die Mitversicherung der unter a. 
und b. beschriebenen Nebentätigkeiten sind: 

1) Es handelt sich um eine selbstständige Neben-
tätigkeit, die in der Freizeit des Versicherungs-
nehmers ausgeübt wird; der überwiegende Le-
bensunterhalt wird anderweitig bestritten. 

2) Die Tätigkeit wird in/von der ansonsten selbst-
genutzten Wohnung bzw. dem selbstgenutzten 
Einfamilienhaus betrieben. Ein separates Be-
triebsgrundstück, z. B. ein Ladengeschäft o.ä., 
existiert nicht. Ein Lager in der Wohnung oder 
auf dem Grundstück zählt nicht hierzu. 

Bei Alleinunterhalter und Lehrer kann die    ne-
benberufliche Tätigkeit auch außerhalb der 
selbstgenutzten Wohnung bzw. des selbstge-
nutzten Einfamilienhauses ausgeführt werden.  

3) Es wird kein Personal beschäftigt. 

4) Der Umsatz in den letzten zwölf Monaten vor 
dem Schadeneintritt betrug höchstens 10.000 
EUR.  

Treffen diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr 
zu, besteht kein Versicherungsschutz für Schäden im 
Zusammenhang mit der Nebentätigkeit.  

Die Bestimmungen in Ziff. 3.1 (2) und (3) AHB (Erhö-
hung und Erweiterung des versicherten Risikos) und 
Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine An-
wendung. 

d. Deckungserweiterung: 

1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
Tätigkeiten auf fremden Grundstücken, der 
Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Vor-
führungen betrieblicher Erzeugnisse sowie der 
Unterhaltung von Reklameeinrichtungen. 

2) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche: 

 aus Vermögensschäden Ziff. 2 AHB; 

 wegen Schäden durch Risiken, die nicht dem 
Charakter der selbstständigen Nebenberufstä-
tigkeit entsprechen; 

 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch ei-
nes Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhä-
ngers sowie eines Luft- oder Wasserfahrzeugs 
verursachen oder für die sie als Halter oder Be-
sitzer eines solchen Fahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden; 

 wegen Personenschäden durch im Geltungsbe-
reich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Ver-
braucher abgegebene Arzneimittel, für die der 
Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als 
pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des 
AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat; 

 dem Überlassen von selbstfahrenden Arbeits-
maschinen oder Abgabe von Kraftfahrzeuge an 
Betriebsfremde; 

 aus der Herstellung, Verarbeitung und Beförde-
rung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung 
zu Großhandelszwecken sowie aus dem Ab-
brennen von Feuerwerken; 

 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 
BBergG), soweit es sich um die Beschädigung 
von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zu-
behör handelt; 

 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne 
des § 114 BBergG durchschlagende Wetter-, 
Wasser-  und Kohlensäureeinbrüche sowie Koh-
lenstaubexplosion; 

 wegen Schäden an Kommissionsware; 

 aus dem Verändern der Grundwasserverhält-
nisse; 

 aus Besitz und Betrieb von Anlagen zur Lage-
rung und/oder Beförderung von gewässerschäd-
lichen Stoffen sowie das Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko.  
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Zusätzliche Deckungserweiterungen 

4.22 Vermögensschäden 

Im Rahmen  des  Vertrages  gilt die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus 
Schadenereignissen mitversichert, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

a. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleis-
tete Arbeiten entstehen; 

b. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen); 

c. planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

d. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Versicherungs-, 
Geld-, Kredit-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung; 

e. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten; 

f. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Kostenvoran-
schlägen; 

g. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

h. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und 
Reiseveranstaltung; 

i. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vor-
sätzlicher Pflichtverletzung; 

j. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen. 

5 BESONDERE VERTRAGSFORMEN 

5.1 Single-Deckung 

a. Abweichend von den Bestimmungen Ziff. 2.1 b. und 
c. gilt die gesetzliche Haftpflicht des dort genannten 
Personenkreises nur für diejenigen Kinder 
mitversichert, deren Eltern getrennt leben oder 
geschieden sind und die üblicherweise nicht mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben und bei diesem auch nicht polizeilich gemeldet 
sind. Eine anderweitig bestehende 
Haftpflichtversicherung geht diesem Vertrag vor. 

b. Folgende Bestimmungen entfallen: 

Ziff. 2.1 a. und d. – Mitversicherte Personen 

Ziff. 2.3 Vertragsfortsetzung nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers 

c. Bei Heirat / Lebenspartnerschaft gilt:  

1) Heiratet der Versicherungsnehmer, erweitert 
sich der Versicherungsschutz auf die in Ziff. 2.1 
a. und d. genannten Personen, wenn die Heirat 
innerhalb eines Monats dem Versicherer 
angezeigt wird. 

2) Entsprechendes gilt für den im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes eingetragenen 
Lebenspartner, wenn er die Eintragung 
innerhalb der genannten Frist dem Versicherer 
anzeigt. 

3) Für die eheähnliche Lebensgemeinschaft 
besteht Versicherungsschutz erst nach 
Beantragung bei dem Versicherer.  

Für die Position c. gilt: 

Ab Versicherungsbeginn für die mitversicherten 
Personen ist der im Tarif hierfür vorgesehene Beitrag 
zu zahlen. 

5.2 Schadenfreiheitsrabatt 

Bei einem schadenfreien Verlauf von mindestens 36 Mona-
ten im Bereich der privaten Haftpflicht gewährt die Bayeri-
sche einen Schadenfreiheitsrabatt in Höhe von 20 % auf 
den Beitrag zur Privathaftpflichtversicherung.  

Sobald ein entschädigungspflichtiger Haftpflichtschaden 
durch die Bayerische reguliert wird, entfällt der Schadenfrei-
heitsrabatt zur auf das Regulierungsjahr folgenden Haupt-
fälligkeit.  

Dem Versicherungsnehmer steht in diesem Fall ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach 
Wirksamwerdens der Beitragsanpassung zu.  


